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Auf Grund des ' 85 Abs. I Nrn. 1, 4 und 5 sowie Abs. 7 der Landesbauordnung (BauO NW) wird
nach Anhoérung des Ausschusses fur Stadtebau und Wohnungswesen des Landtags verordnet:
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"1 Abflhrung der Ab- oder Verbrennungsgase von Warmepumpen, Blockheizkraftwerken
und Verbrennungsmotoren

'12  Brennstofflagerung in Brennstofflagerrdumen

'13  Brennstofflagerung auBerhalb von Brennstofflagerraumen
'14  Flussiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

"15  Inkrafttreten

"1
Einschrankung des Anwendungsbereichs

Far Feuerstatten, Warmepumpen und Blockheizkraftwerke gilt die Verordnung nur, soweit diese
Anlagen der Beheizung von Raumen oder der Warmwasserversorgung dienen oder Gas-Haus-
halts-Kochgerate sind.

'2
Begriffe

(1) Als Nennwarmeleistung gilt
l. die auf dem Typenschild der Feuerstatte angegebene Leistung,

2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild angegebenen Warmeleistungsbereiches
festeingestellte hdchste Leistung der Feuerstatte oder

3. bei Feuerstatten ohne Typenschild die nach der aus dem Brennstoffdurchsatz mit einem
Wirkungsgrad von 80 % ermittelte Leistung.

(2) Gesamtnennwarmeleistung ist die Summe der Nennwarmeleistungen der Feuerstatten, die
gleichzeitig betrieben werden kdnnen.

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28.Marz 1983 Uber ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (Abl. EG Nr. L
109 S. 8), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 94/10/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 23. Marz 1996 (Abl. EG Nr. L 100 S. 30), sind beachtet worden.

'3
Verbrennungsluftversorgung von Feuerstatten

Fir raumluftabhangige Feuerstatten mit einer Gesamtnennwarmeleistung bis zu 35 kW gilt die
Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feuerstatten in einem Raum aufge-
stellt sind, der

1. mindestens eine Tlr ins Freie oder ein Fenster, das geoffnet werden kann (Raume mit
Verbindung zum Freien), und einen Rauminhalt von mindestens 4 m; je 1 kW Gesamtnennwarme-
leistung hat,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/13



2. mit anderen Rdumen mit Verbindung zum Freien nach MaBgabe des Absatzes 2 verbun-
den ist (Verbrennungsluftverbund) oder

3. eine ins Freie filhrende Offnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm5
oder zwei Offnungen von je 75 cm5 oder Leitungen ins Freie mit strémungstechnisch dquivalen-
ten Querschnitten hat.

(2) Der Verbrennungsluftverbund im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 zwischen dem Aufstellraum und
Raumen mit Verbindung zum Freien muB durch Verbrennungsluftéffnungen von mindestens 150
cm5 zwischen den Raumen hergestellt sein. Bei der Aufstellung von Feuerstatten in Nutzungs-
einheiten, wie Wohnungen, dirfen zum Verbrennungsluftverbund nur Rdume derselben Woh-
nung oder Nutzungseinheit gehdren. Der Gesamtrauminhalt der Raume, die zum Verbrennungs-
luftverbund gehdren, muB mindestens 4 m; je 1 kW Gesamtnennwarmeleistung der Feuerstatten
betragen. Raume ohne Verbindung zum Freien sind auf den Gesamtrauminhalt nicht anzurech-
nen.

(3) Fur raumluftabhangige Feuerstatten mit einer Gesamtnennwarmeleistung von mehr als 35 kW
und nicht mehr als 50 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feu-
erstatten in Rdumen aufgestellt sind, die die Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 3 erfillen.

(4) Fir raumluftabhangige Feuerstatten mit einer Gesamtnennwarmeleistung von mehr als 50 kW
gilt die Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feuerstatten in Raumen aufge-
stellt sind, die eine ins Freie fiihrende Offnung oder Leitung haben. Der Querschnitt der Offnung
mufB mindestens 150 cm5 und fir jedes Uber 50 kW Nennwarmeleistung hinausgehende kW
Nennwarmeleistung 2 cm5 mehr betragen. Leitungen missen stromungstechnisch aquivalent
bemessen sein. Der erforderliche Querschnitt darf auf héchstens zwei Offnungen oder Leitun-
gen aufgeteilt sein.

(5) Verbrennungsluftoffnungen und -leitungen dirfen nicht verschlossen oder zugestellt wer-
den, sofern nicht durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewahrleistet ist, daB die Feuerstat-
ten nur bei gedffne-tem VerschluB betrieben werden kénnen. Der erforderliche Querschnitt darf
durch den VerschluB oder durch Gitter nicht verengt werden.

(6) Abweichend von den Absatzen 1 bis 4 kann fir raumluftabhangige Feuerstatten eine ausrei-
chende Verbrennungsluftversorgung auf andere Weise nachgewiesen werden.

(7) Die Absatze 1und 2 gelten nicht fir Gas-Haushalts-Kochgerate. Die Absatze 1 bis 4 gelten
nicht fur offene Kamine.

"4
Aufstellung von Feuerstatten

(1) Feuerstatten durfen nicht aufgestellt werden
1. in Treppenraumen, auBer in Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen,

2. in notwendigen Fluren,
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3. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhangige Gasfeuerstatten, die innerhalb der Gara-
gen nicht warmer als 300 EC werden kénnen.

(2) Raumluftabhangige Feuerstatten dirfen in Raumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten ver-
gleichbarer GroBe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Liftungs- oder Warmlufthei-
zungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wéaschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt
werden, wenn

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstatten und der luftabsaugenden Anlagen durch Si-
cherheitseinrichtungen verhindert wird,

2. die Abgasabfiihrung durch besondere Sicherheitseinrichtungen liberwacht wird,
3. die Abgase der Feuerstatten Uber die luftabsaugenden Anlagen abgeflihrt werden oder
4, durch die Bauart oder die Bemessung der luftabsaugenden Anlagen sichergestellt ist, daB3

kein gefahrlicher Unterdruck entstehen kann.

(3) Raumluftabhangige Gasfeuerstatten mit Stromungssicherung mit einer Nennwarmeleistung
von mehr als 7 kW diirfen in Wohnungen und Nutzungseinheiten vergleichbarer GroBe nur auf-
gestellt werden, wenn durch besondere Einrichtungen an den Feuerstatten sichergestellt ist, da
Abgase in gefahrdrohender Menge nicht in den Aufstellraum eintreten kdnnen. Das gilt nicht fur
Feuerstatten, deren Aufstellraume ausreichend geliiftet sind und gegeniiber anderen Raumen
keine Offnungen, ausgenommen Offnungen fiir Tiiren, haben; die Tiiren miissen dicht- und
selbstschlieBend sein.

(4) Gasfeuerstatten ohne Flammenlberwachung diirfen nur in Raumen aufgestellt werden, bei
denen durch mechanische Luftungsanlagen sichergestellt ist, daB wahrend des Betriebes der

Feuerstatten stindlich mindestens ein finffacher Luftwechsel sichergestellt ist; flir Gas-Haus-
halts-Kochgerate genligt ein AuBenluftvolumenstrom von 100 m;/h.

(5) Gasfeuerstatten nach ' 43 Abs. 6 Nr. 3 BauO NW ohne Abgasanlage dirfen in Raumen nur
aufgestellt werden, wenn die besonderen Sicherheitseinrichtungen der Feuerstatten verhindern,
daB die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Aufstellraumen einen Wert von 30 ppm Uber-
schreitet.

(6) Brennstoffleitungen missen unmittelbar vor in Raumen aufgestellten Gasfeuerstatten mit ei-
ner Vorrichtung ausgeristet sein, die

1. bei einer auBeren thermischen Beanspruchung von mehr als 100 EC die weitere Brenn-
stoffzufuhr selbsttatig absperrt und

2. so beschaffen ist, daB bis zu einer Temperatur von 650 EC Uber einen Zeitraum von min-
destens 30 Minuten nicht mehr als 30 I/h, gemessen als Luftvolumenstrom, durch- oder ausstro-
men konnen.

Dies gilt nicht, wenn die Gasfeuerstatten bereits entsprechend ausgerustet sind.
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(7) Feuerstatten fur Flissiggas (Propan, Butan und deren Gemische) diirfen in Rdumen, deren
FuBbo-den an jeder Stelle mehr als 1 m unter der Gelandeoberflache liegt, nur aufgestellt wer-
den, wenn

l. die Feuerstatten eine Flammenulberwachung haben und

2. sichergestellt ist, daB auch bei abgeschalteter Feuerungseinrichtung Fliissiggas aus den
im Aufstellraum befindlichen Brennstoffleitungen in gefahrdrohender Menge nicht austreten
kann oder Uber eine mechanische Liftungsanlage sicher abgefuhrt wird.

(8) Feuerstatten missen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumdbeln so
weit entfernt oder so abgeschirmt sein, daB an diesen bei Nennwarmeleistung der Feuerstatten
keine hoheren Temperaturen als 85 EC auftreten kdnnen. Andernfalls muB ein Abstand von min-
destens 40 cm eingehalten werden.

(9) Vor den Feuerungsoéffnungen von Feuerstatten fir feste Brennstoffe sind FuBbdden aus
brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der Be-
lag muB sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm Uber die Feue-
rungsoffnung hinaus erstrecken.

(10) Bauteile aus brennbaren Baustoffen miissen von den Feuerrauméffnungen offener Kamine
nach oben und nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm haben. Bei Anordnung ei-
nes beiderseits bellfteten Strahlungsschutzes gentigt ein Abstand von 40 cm.

'5
Aufstellraume flr Feuerstatten

(1) Feuerstatten mit einer Gesamtnennwarmeleistung von mehr als 50 kW duirfen nur in Raumen
aufgestellt werden,

1. die nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung von Warmepumpen,
Blockheizkraftwerken, ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie zur Lagerung von Brennstoffen,

2. die gegeniiber anderen Rdumen keine Offnungen, ausgenommen Offnungen fiir Tiiren,
haben,

3. deren Turen dicht- und selbstschlieBend sind und

4, die gelliftet werden kénnen.

In den R&umen nach Satz 1 durfen jedoch Feuerstatten fur feste Brennstoffe nur aufgestellt wer-
den, wenn deren Gesamthennwarmeleistung nicht mehr als 50 kW betragt.

(2) Brenner und Brennstoffordereinrichtungen der Feuerstatten fiir fliissige und gasformige
Brennstoffe mit einer Gesamtnennwarmeleistung von mehr als 50 kW mussen durch einen au-
Berhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden
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konnen. Neben dem Notschalter mufB3 ein Schild mit der Aufschrift "NOTSCHALTER - FEUE-
RUNG" vorhanden sein.

(3) Wird in dem Aufstellraum Heizdl gelagert oder ist der Raum fir die Heizéllagerung nur vom
Aufstellraum zuganglich, muB die Heizolzufuhr von der Stelle des Notschalters aus durch eine
entsprechend gekennzeichnete Absperreinrichtung unterbrochen werden kdnnen.

(4) Abweichend von Absatz 1 dirfen die Feuerstatten auch in anderen Raumen aufgestellt wer-
den, wenn

1. sie der Beheizung nur des Aufstellraumes dienen und die Feuerstatten sicher betrieben
werden kénnen oder

2. diese Raume in freistehenden Gebauden liegen, die allein dem Betrieb der Feuerstatten
sowie der Brennstofflagerung dienen.

'6
Heizraume

(1) Feuerstatten fur feste Brennstoffe mit einer Gesamtnennwarmeleistung von mehr als 50 kW
dirfen nur in besonderen Raumen (Heizraumen) aufgestellt werden; ' 5 Abs. 3 und 4 gilt ent-
sprechend. Die Heizraume durfen

1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung von Warmepumpen,
Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie zur Lagerung von Brennstof-
fen, und

2. mit Aufenthaltsraumen, ausgenommen solche fiir das Betriebspersonal, sowie mit Trep-
penraumen notwendiger Treppen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

In Heizrdumen durfen auch Feuerstatten fur flissige und gasférmige Brennstoffe aufgestellt
sein; ' 5 Abs. 2 qilt entsprechend.

(2) Heizraume mussen
1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m; und eine lichte Hohe von 2 m,

2. einen Ausgang, der ins Freie oder in einen Flur fuhrt, der die Anforderungen an notwendi-
ge Flure erfullt, und

3. Tiren, die in Fluchtrichtung aufschlagen,
haben.

(3) Wande, ausgenommen nichttragende AuBenwande, und Stiitzen von Heizraumen sowie De-
cken liber und unter ihnen miissen feuerbestindig sein. Deren Offnungen miissen, soweit sie
nicht unmittelbar ins Freie fiihren, mindestens feuerhemmende und selbstschlieBende Abschlis-
se haben. Die Satze 1und 2 gelten nicht fur Trennwande zwischen Heizrdumen und den zum Be-
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trieb der Feuerstatten gehérenden Raumen, wenn diese Raume die Anforderungen der Satze 1
und 2 erfillen.

(4) Heizraume miissen zur Raumliiftung jeweils eine obere und eine untere Offnung ins Freie mit
einem Querschnitt von mindestens je 150 cm5 oder Leitungen ins Freie mit stromungstechnisch

aquivalenten Querschnitten haben. Der Querschnitt einer Offnung oder Leitung darf auf die Ver-
brennungsluftversorgung nach ' 3 Abs. 4 angerechnet werden.

(5) Luftungsleitungen fur Heizraume miissen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90
Minuten haben, soweit sie durch andere Raume fiihren, ausgenommen angrenzende, zum Be-
trieb der Feuerstatten gehdrende Raume, die die Anforderungen nach Absatz 3 Satze 1und 2 er-
flllen. Die Liftungsleitungen dirfen mit anderen Liftungsanlagen nicht verbunden sein und
nicht der Luftung anderer Raume dienen.

(6) Luftungsleitungen, die der Liftung anderer Raume dienen, miissen, soweit sie durch Heiz-
raume flhren,

l. eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten oder selbsttatige Absperrvor-
richtungen fir eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben und

2. ohne Offnungen sein.

'7
Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen mussen nach lichtem Querschnitt und Hohe, soweit erforderlich auch nach
WarmedurchlaBwiderstand und innerer Oberflache, so bemessen sein, daB die Abgase bei allen
bestimmungsgemaBen Betriebszustanden ins Freie abgefiihrt werden und gegeniber Raumen
kein gefahrlicher Uberdruck auftreten kann.

(2) Die Abgase von Feuerstatten fir feste Brennstoffe miissen in Schornsteine, die Abgase von
Feuerstatten fur flissige oder gasférmige Brennstoffe dirfen auch in Abgasleitungen eingeleitet
werden.

(3) Mehrere Feuerstatten dirfen an einen gemeinsamen Schornstein, an eine gemeinsame Ab-
gasleitung oder an ein gemeinsames Verbindungsstiick nur angeschlossen werden, wenn

1. durch die Bemessung nach Absatz 1 die Ableitung der Abgase fir jeden Betriebszustand
sichergestellt ist,

2. bei Ableitung der Abgase unter Uberdruck die Ubertragung von Abgasen zwischen den
Aufstellraumen und ein Austritt von Abgasen Uber nicht in Betrieb befindliche Feuerstatten aus-
geschlossen sind und

3. bei gemeinsamer Abgasleitung die Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht
oder eine Brandlibertragung zwischen den Geschossen durch selbsttatige Absperrvorrichtungen
oder andere MaBnahmen verhindert wird.
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(4) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabfiihrung nur zuldssig, wenn sie getrennte Luft- und
Abgasschachte haben. An diese Systeme diirfen nur raumluftunabhangige Gasfeuerstatten an-
geschlossen werden, deren Bauart sicherstellt, daB sie fur diese Betriebsweise geeignet sind.

(5) In Gebauden muB jede Abgasleitung, soweit sie Geschosse liberbriickt, in einem eigenen
Schacht angeordnet sein. Die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen
Schacht ist zulassig, wenn

1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. die zugehdrigen Feuerstatten in demselben GeschoB aufgestellt sind oder
3. eine BrandiUbertragung zwischen den Geschossen durch selbsttatige Absperrvorrichtun-

gen oder andere MaBnahmen verhindert wird.

Die Schachte missen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, in Wohngebau-
den geringer Hohe von mindestens 30 Minuten haben. Satz 1 gilt nicht fur Abgasleitungen, die
eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, in Wohngebauden geringer Hohe von
mindestens 30 Minuten haben.

(6) Schornsteine miissen
1. gegen RuBbrande bestandig sein,

2. in Gebauden, soweit sie Geschosse uberbriicken, eine Feuerwiderstandsdauer von min-
destens 90 Minuten haben,

3. unmittelbar auf dem Baugrund gegriindet oder auf einem feuerbestandigen Unterbau er-
richtet sein; es genlgt ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen fir Schornsteine in Ge-
bauden geringer Hohe, fir Schornsteine, die oberhalb der obersten GeschoBdecke beginnen so-
wie flir Schornsteine an Gebauden,

4, durchgehend sein; sie dirfen insbesondere nicht durch Decken unterbrochen sein und
5. fur die Reinigung Offnungen mit Schornsteinreinigungsverschliissen haben.

(7) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstiicke, die unter Uberdruck betrieben wer-
den, mussen innerhalb von Gebauden

1. vollstandig in vom Freien dauernd geliifteten RGumen liegen,

2. in Raumen liegen, die ' 3 Abs. 1 Nr. 3 entsprechen, oder

3. der Bauart nach so beschaffen sein, daB Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austre-
ten kdnnen.

Fir Abgasleitungen genigt, wenn sie innerhalb von Gebauden Uber die gesamte Lange hinterlif-
tet sind.
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(8) Verbindungsstlicke durfen nicht in Decken, Wanden oder unzuganglichen Hohlraumen ange-
ordnet oder in andere Geschosse gefiihrt werden.

'8
Abstande von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen sowie zu Fenstern

(1) Schornsteine missen

l. von Holzbalken und von Bauteilen entsprechender Abmessungen aus brennbaren Bau-
stoffen einen Abstand von mindestens 2 cm,

2. von sonstigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 5 cm

einhalten. Dies gilt nicht flr Schornsteine, die nur mit geringer Flache an Bauteile, wie FuBleisten
und Dachlatten, angrenzen. Zwischenrdume in Decken- und Dachdurchfiihrungen missen mit
nichtbrennbaren Baustoffen geringer Warmeleitfahigkeit ausgefillt sein.

(2) Abgasleitungen auBerhalb von Schachten miissen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen
einen Abstand von mindestens 20 cm einhalten. Es genigt ein Abstand von mindestens 5 cm,
wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dammstoffen ummantelt
sind oder wenn die Abgastemperatur der Feuerstatten bei Nennwarmeleistung nicht mehr als 160
EC betragen kann.

(3) Verbindungsstilicke zu Schornsteinen miissen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ei-
nen Abstand von mindestens 40 cm einhalten. Es genlgt ein Abstand von mindestens 10 cm,
wenn die Verbindungsstiicke mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Ddmmstoffen umman-
telt sind.

(4) Abgasleitungen sowie Verbindungsstiicke zu Schornsteinen miissen, soweit sie durch Bau-
teile aus brennbaren Baustoffen flihren,

[ in einem Abstand von mindestens 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen versehen oder

2. in einem Umkreis von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer War-
meleitfahigkeit ummantelt

sein. Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 genlgt ein Abstand von 5 cm, wenn die Abgastempe-
ratur der Feuerstatten bei Nennwarmeleistung nicht mehr als 160 EC betragen kann oder Gas-
feuerstatten eine Stromungssicherung haben.

(5) Abgasleitungen an Gebauden miissen von Fenstern einen Abstand von mindestens 20 cm
haben.

(6) Geringere Abstande als nach den Absatzen 1 bis 4 sind zuldssig, wenn sichergestellt ist, daB
an den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen bei Nennwarmeleistung der Feuerstatten keine ho-
heren Temperaturen als 85 EC auftreten kénnen.
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'9
Hoéhe der Mlndungen von Schornsteinen und Abgasleitungen tber Dach

(1) Die Miindungen von Schornsteinen und Abgasleitungen miissen

1. den First um mindestens 40 cm Uberragen oder von der Dachflache mindestens 1 m ent-
fernt sein; bei raumluftunabhangigen Gasfeuerstatten genligt ein Abstand von der Dachflache
von 40 cm, wenn die Gesamtnennwarmeleistung der Feuerstatten nicht mehr als 50 kW betragt
und das Abgas durch Ventilatoren abgefiihrt wird,

2. Dachaufbauten und Offnungen zu R&umen um mindestens 1 m {iberragen, soweit deren
Abstand zu den Schornsteinen und Abgasleitungen weniger als 1,5 m betragt,

3. ungeschiitzte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um
mindestens 1 m Uberragen oder von ihnen mindestens 1,5 m entfernt sein,

4. bei Feuerstatten fir feste Brennstoffe in Gebauden, deren Bedachung Giberwiegend nicht
den Anforderungen des ' 35 Abs. | BauO NW entspricht, am First des Daches austreten und die-
sen um mindestens 80 cm Uberragen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nrn. 1 und 2 kdnnen weitergehende Anforderungen gestellt wer-
den, wenn Gefahren oder unzumutbare Belastigungen zu beflirchten sind.

10  Aufstellung von Warmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmo-

toren
(1) Fur die Aufstellung von
1. Sorptionswarmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern,
2. Blockheizkraftwerken in Gebduden und

3. ortsfesten Verbrennungsmotoren

gelten ' 3 Abs. 1 bis 6 sowie ' 4 Abs. 1 bis 8 entsprechend.

(2) Es durfen

1. Sorptionswarmepumpen mit einer Nennwarmeleistung der Feuerung von mehr als 50 kW,

2. Warmepumpen, die die Abgaswarme von Feuerstatten mit einer Gesamtnennwarmeleis-
tung von mehr als 50 kW nutzen,

3. Kompressionswarmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern mit Antriebsleis-
tungen von mehr als 50 kW,

4. Kompressionswarmepumpen mit Verbrennungsmotoren,

5. Blockheizkraftwerke in Gebauden und
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6. ortsfeste Verbrennungsmotoren
nur in RGumen aufgestellt werden, die die Anforderungen nach ' 5 erfiillen.

M
Abfiihrung der Ab- oder Verbrennungsgase von Warmepumpen, Blockheizkraftwerken und orts-
festen Verbrennungsmotoren

(1) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren in
Gebauden sind durch eigene, dichte Leitungen lGber Dach abzuleiten. Mehrere Verbrennungs-
motoren dirfen an eine gemeinsame Leitung angeschlossen werden, wenn die einwandfreie Ab-
fuhrung der Verbrennungsgase nachgewiesen ist. Die Leitungen dirfen auBerhalb der Aufstell-
raume der Verbrennungsmotoren nur nach MaBgabe des ' 7 Abs. 5 und 7 sowie ' 8 angeordnet
sein.

(2) Die Einleitung der Verbrennungsgase in Schornsteine oder Abgasleitungen fiir Feuerstatten
ist nur zulassig, wenn die einwandfreie Abflihrung der Verbrennungsgase und, soweit Feuerstat-
ten angeschlossen sind, auch die einwandfreie Abfiihrung der Abgase nachgewiesen ist.

(3) Fur die Abfiihrung der Abgase von Sorptionswarmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern
und Abgaswarmepumpen gelten die "' 7 bis 9 sowie ' 43 Abs. 5 BauO NW entsprechend.

"12
Brennstofflagerung in Brennstofflagerraumen

(1) Je Gebaude oder Brandabschnitt dirfen

l. feste Brennstoffe in einer Menge von mehr als 15.000 kg,

2. Heizdl und Dieselkraftstoff in Behaltern mit mehr als insgesamt 5.000 | oder
3. Flissiggas in Behaltern mit einem Flllgewicht von mehr als insgesamt 14 kg

nur in besonderen Raumen (Brennstofflagerraumen) gelagert werden, die nicht zu anderen Zwe-
cken genutzt werden dirfen. Das Fassungsvermdgen der Behalter darf insgesamt 100.000 |
Heizdl oder Dieselkraftstoff oder 6.500 | Flissiggas je Brennstofflagerraum und 30.000 | FlUssig-
gas je Gebaude oder Brandabschnitt nicht Gberschreiten.

(2) Wande und Stltzen von Brennstofflagerraumen sowie Decken Uber oder unter ihnen miissen
feuerbestandig sein. Durch Decken und Wande von Brennstofflagerraumen diirfen keine Leitun-
gen gefiuihrt werden, ausgenommen Leitungen, die zum Betrieb dieser Raume erforderlich sind,
sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitungen. Turen von Brennstofflager-
raumen mussen mindestens feuerhemmend und selbstschlieBend sein. Die Satze 1und 3 gelten
nicht fir Trennwande zwischen Brennstofflagerrdumen und Heizrdumen.

(3) Brennstofflagerraume fir fliissige Brennstoffe

1. mussen gellftet und von der Feuerwehr vom Freien aus beschaumt werden kénnen,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/13



2. durfen nur Bodenablaufe mit Heizdlsperren oder Leichtflissigkeitsabscheidern haben
und

3. miissen an den Zugangen mit der Aufschrift "HEIZOLLAGERUNG" oder "DIESELKRAFT-
STOFFLAGERUNG" gekennzeichnet sein.

(4) Brennstofflagerraume fur Flissiggas
1. mussen Uber eine standig wirksame Luftung verfugen,

2. durfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Vor-
schriften aufgrund des ' 11 des Geratesicherheitsgesetzes fiir elekrische Anlagen in explosions-
gefahreten Raumen entsprechen,

3. diirfen keine Offnungen zu anderen Rdumen, ausgenommen Offnungen fiir Tiiren, und
keine offenen Schachte und Kanale haben,

4, dirfen mit ihren FuBbdden nicht allseitig unterhalb der Gelandeoberflache liegen,

5. diirfen in ihren FuBb&den keine Offnungen haben und

6. miissen an ihren Zugangen mit der Aufschrift "FLUSSIGGASANLAGE" gekennzeichnet
sein.

Nummer 2 gilt auch dann, wenn die Brennstofflagerraume weder gewerblichen noch wirtschaftli-
chen Zwecken dienen und in ihnrem Gefahrenbereich keine Arbeithehmer beschaftigt werden.

"13
Brennstofflagerung auBerhalb von Brennstofflagerraumen

(1) In Wohnungen dirfen gelagert werden

1. Heizdl oder Dieselkraftstoff in einem Behalter bis zu 100 | oder in Kanistern bis zu insge-
samt 40 |,
2. Fllssiggas in einem Behalter mit einem Fillgewicht von nicht mehr als 14 kg, wenn die

FuBbdden allseitig oberhalb der Gelandeoberflache liegen und auBer Ablaufen mit Flissigkeits-
verschluB keine Offnungen haben.

(2) In sonstigen Raumen dirfen Heizol oder Dieselkraftstoff von mehr als 1.000 | und nicht mehr
als 5.000 | je Gebaude oder Brandabschnitt gelagert werden, wenn sie

1. die Anforderungen des ' 5 Abs. 1 erflillen und
2. nur Bodenablaufe mit Heizolsperren oder Leichtflissigkeitsabscheidern haben.
(3) Sind in den Raumen nach Absatz 2 Feuerstatten aufgestellt, miissen diese

1. auBerhalb des Auffangraumes fiir auslaufenden Brennstoff stehen und
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2. einen Abstand von mindestens 1 m zu Lagerbehaltern fir Heizdl oder Dieselkraftstoff ha-
ben, soweit nicht ein Strahlungsschutz vorhanden ist.

14
Flussiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

(1) Druckbehalter fir Flissiggas einschlieBlich ihrer Rohrleitungen (Fllissiggasanlagen) und
Dampfkesselanlagen missen weitergehenden Anforderungen der Vorschriften aufgrund des ' 11
des Geratesicherheitsgesetzes auch dann entsprechen, wenn sie weder gewerblichen noch
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer beschaftigt
werden. Dies gilt auch flr die Vorschriften tUber die Prifung durch Sachverstandige. Die Satze 1
und 2 gelten nicht flir die in den Vorschriften genannten Fliissiggasanlagen und Dampfkesselan-
lagen, auf die diese Vorschriften keine Anwendung finden.

(2) Zustandige Behorden im Sinne der Vorschriften nach Absatz 1 sind die unteren Bauaufsichts-
behorden.

'15
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Feuerungsverordnung vom 3. Dezember 1975
(GV. NW. S. 676), geandert durch Verordnung vom 17. Februar 1984 (GV. NW. S. 204), auBer
Kraft.

Dusseldorf, den 21. Juli 1998

Der Minister
flr Bauen und Wohnen
des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. MichaelVesper

-GV.NW.1998 S.481

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/13



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Feuerungsverordnung - FeuVO NW - *) Vom 21. Juli 1998 


